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IV .

Ueber Herrn Schlettweins natuͤrliche Erb⸗
*

folgeordnung .

Mit wahrer Achtung fuͤr die groſe Talente und

den edeln Charakter des vortreſlichen Mannes — dem

es ſo ganz ernſte Angelegenheit iſt , Wahrheit unter den

Menſchen auszubreiten , darf ich um ſo mehr , da er je⸗

den Wahrheitsfreund hierzu ſelbſt ausdrüklich aufzefn, 4
dert hat ( Rechte der Menſchheit : in der Vorrede ) , einigt

8

Zweifel und Erinnerungen gegen die daruͤber aufgeſtellte
El

Saͤze, oder ihre Gruͤnde, freimuͤthig niederſchreiben .

Herr Regierungsrath Schlettwein erkennet eine

natuͤrliche Erbfolgeordnung . Ich will die Saͤze einzeln ,

in der Ordnung , wie ſie von Herrn Schlettwein aufge⸗

ſtellt worden ſind , ſammt ihren Gruͤnden voranſchiken

und zugleich meine Zweifel bemerken .
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Nach Herrn Schlettwein natuͤrlicher Erbfolgeord⸗

nung waͤre alſo :

Der erſte Saz .

Kinder ( Deſcendenten ) ſind die erſte natuͤrliche

Erben ihrer Eltern .

Und warum ?

„ Weil Kinder von ihrer Geburt an ſchon ein Miteigen⸗

thumsrecht an das Vermoͤgen der Eltern hatten ; inſo⸗

fern ſie nach ihrer animaliſchen Ratur , ſelbſt mit zu der

Perſonalitaͤt der Eltern gehoͤren ; das Eigenthumsrecht der

Eltern aber uͤber ihr Vermoͤgen zum Vortheil ihrer gan⸗

zen Perſonalitaͤt gereichen muß ( Rechte der Menſchheit

. 241 . 242 . )5

Der Sa ; z : „ Kinder gehoͤren nach ihrer animaliſchen

Subſtanz zu der Eltern Perſonalitaͤt, , wurde von Herrn

Schlettwein gleichwohl mit der Einſchraͤnkung angenom⸗

men : „ ſo lange ſie noch im phyſiſchen Weſen der Eltern /

als , Theile deſſelben , begriffen ſind . „ Ich verſtehe dies ſo :

ehe



ehe ſie noch durch die Geburt zu eigenen ſelbſtſtaͤndigen
Weſen beſtimmt wurden . Aber eben unter dieſer Elt ,

ſchraͤnkung , daͤcht' ich , waͤren die Kinder noch eines ei

gentlichen Rechts uͤberall nicht faͤhig. und geſezt dann / daß

waͤhrend dieſer Vereinigung ein Recht ihnen zugeeignet wer,

den koͤnnte ; wuͤrde nach der durch die Geburt geſcheht

nen Abſonderung , wenn jene Vereinigung , als der Grurd

des Rechts , aufhoͤren wuͤrde, das darin gegruͤndel.

Recht nicht zugleich mit wegfallen muͤſſen? Und darf it

uͤberhaupt wohl ſagen : daß darum , weil die Eltern berech⸗

tiget ſind , ihr Eigenthum zum Beſten ihrer ganzen Perſ ,

nalitaͤt zu gebrauchen , auch jeder Theil ihrer Perſon

litaͤt nun ſelbſt ein Miteigenthumsrecht an ihr Vermi ,

gen habe ? Wenigſtens muͤßten hieraus ſehr unbequemt

und ungewoͤhnliche Arten des Ausdruks entſtehen . Ich

bin berechtiget , mein Vermöoͤgen zur Erhaltung und Pflege

aller meiner Glieder zu gebrauchen . Aber duͤrft' ich da⸗

rum ſagen : daß nun jedes meiner Glieder ein natuͤrlicher

Miteigenthuͤmer meiner Guͤter ſei ? und ſo lange Kin⸗
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indigen der blos ihrer animaliſchen Subſtanz nach / noch im

rEitz phyfiſchen Weſen der Eltern als Theile deſſelben be⸗

nes e. trachtet werden ( wie Herr Schlettwein es ausdruͤklich be⸗

n , daß ſtimmt/ ) findet unter ihnen und den uͤbrigen Theilen des phy⸗

et wer, ſiſchen Weſen der Eltern , fuͤr dieſe Abſicht , wohl ſchwer⸗

ſchehe, lich einiger Unterſcheid ſtatt . Ueberdies muͤßte die Idee

Grund von einem Miteigenthum der Kinder an dem Vermoͤgen

uͤnde der Eltern , das Eigenthumsrecht der Eltern ſelbſt noth⸗

arf ich wendig beſchraͤnken. Herr Schlettwein giebt auch ſelbſt

herech dieſe Einſchraͤnkung zu , indem er den Eltern nur in An⸗

Perſ , lehung der beweglichen , nicht aber in Anſehung der unbe⸗

rſon , weglichen Guͤter ( Grundſtuͤke ) das Recht der Veraͤuſ⸗

zermö ſerung zugeſtehet . Aber warum ſollte der nemliche Grund ,

quem das Miteigenthumsrecht der Kinder , nicht fuͤr die be⸗

Ich wegliche ſowohl , als die unbewegliche Guͤter gelten ? Wa⸗

ꝓflege rum ſollte das Veraͤuſſerungsrecht der Eltern nicht in

h da . Anſehung der einen , wie in Anſehung der andern , dadurch

rlicher auf eine gewiſſe Weiſe beſchraͤnkt werden ? Den Kindern

Kin , kann doch nicht weniger daran gelegen ſeyn , daß Eltern

z. B .der



3. B . ihre Kapitalien nicht verſchwenden , als daß ſie

irgend ein Grundſtuͤck ( vielleicht von unbetraͤchtlichem

Werth ) nicht veraͤuſſern. Aber ich bekenne es , daß ich

uͤberall nicht einzuſehen vermag , wie die Kinder , in Mut⸗

terleibe ſchon , ein Miteigenthumsrecht an ſolche Guͤtet

( ſeien es Grundſtuͤke , Kapitalien oder was es wolle )

erlangen koͤnnen.

Der zweite Saz .

Eltern ( Aſcendenten ) haben in der natuͤrlichen

Erbfolgeordnung die zweite Stelle , d. h.

ſie ſind , in Ermanglung eigener Deſtendenz , die

naͤchſte Erben .

Zu dieſer Regel ( in der genauern Beziehung , warum

nachgeſezt werden muͤſſen) giebt Herr Schlettwein fol⸗

genden Grund : „ Kinder haben ihr animaliſches Leben

oder Weſen von dem Verſtorbenen . Nicht ſo die Eltern .

Jene ſind ein Theil ſeines individuellen Weſens ; dieſe

aber

Eltern und Aſcendenten den Kindern und Deſcendenten

le
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aber muͤſſen als ein Ganzes , davon ſein Weſen ein Theil

war , angeſehen werden . Nun iſt aber der Theil mit

ſeinem Ganzen immer genauer verbunden , als das Ganze ,

mit ſeinen Theilen ; weil der ganze Theil in ſeinem Gan⸗

zen , aber nicht das Ganze in ſeinem Theile enthalten

iſt . Gechte der Menſchheit §, 258 . )

Sollte aber der angegebene Grund „ daß der Theil

mit ſeinem Ganzen genauer verbunden , als das Ganze

mit ſeinen Theilen , nicht zu abliegend , zu wenig ein⸗

leuchtend , und vielleicht ſogar noch ſtrittig ſeyn ? Seze

man A. B. C. Alſo A. waͤre Vater und C. waͤre Sohn

von B. In dem Verhaͤltniß der Entfernung iſt vorerſt

doch kein Unterſchied zwiſchen B. A, und B. C. Und eben

ſo wenig wuͤrde ich mich zu ſagen getrauen : der Sohn

iſt dem Vater naͤher , als der Vater dem Sohn . Frei⸗

lich iſt der Theil in ſeinem Ganzen , nicht aber das Gan⸗

ie in ſeinem Theil enthalten , d. h. der Theil hat nicht

die nemliche Ausdehnung , die das Ganze hat . Aber

＋ nun
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nun iſt nicht von der Ausdehnung , ſondern von der

Verbindung die Rede . Die Verbindung iſt einerlei —

vom Ganzen zum Theil , oder vom Theil zum Ganzen .

Wie ſyll z. B . der Arm dem uͤbrigen Rörper naͤher ſeyn

als der uͤbrige Köͤrper dem Arm ? Die Vergleichung zwi—

ſchen dem Vater und Sohn , und dem Ganzen und ſei⸗

nem Theil , ſcheinet uͤberdies hier nicht ganz paſſend zu

ſehn . Etwa in ſeiner erſten Anlage , in der Empfaͤng⸗

nis , war der Sohn ( ſeinem animaliſchen Weſen nach)

ein Theil der vaͤterlichen Subſtanz . Aber das iſt er nun

nicht in ſeiner voͤlligen Ausbildung . Muͤßt' er das ſeyn,

ſo wuͤrde ſelbſt das Axiom : das Ganze iſt groͤſſer al⸗

ſein Theil , in manchen Faͤllen eine Umkehrung leiden

muͤſſen . Denn oft iſt der Sohn groͤſſer als der Vater ,

Der dritte Saz .

Die Gattin hat ein natuͤrliches Recht , von ih⸗

rem Manne zu erben .

Auf die Frage : aus was fuͤr einem Grunde ? ant⸗

wortet Herr Schlettwein : „ Die Gattin iſt als Kind
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ihres Mannes zu betrachten , weil ſte , als Gattin , ek⸗

was von der phyſiſchen Subſtanz des Mannes erhielt ,

wie die Kinder , und eben dadurch auch ein Kigenthum

des Mannes geworden iſt , wie die Kinder . ( Rechte ber

Menſchheit §. 227 . 259 . )55

Alſo Herr Schlettwein verbindet die zwei Saͤße:

die Gattin , als ſolche , iſt ein Eigenthum des Man⸗

nes geworden , und iſt zugleich als Kind des Mannes

zu betrachten . Die Frau ſoll ein Eigenthum des Man⸗

nes ſeyn : wie wurde ſie das ? — „ Der Beiſchlaf iſt

ein Akt , dadurch der Mann die Geſchlechtstheile der

Weibsperſon in ſeine Gewalt nimmt , ein Realrecht uͤber

dieſelbige ausuͤbt , und ſich eigen macht . , , Das heißt :

durch eine Art von Okkupation wurde ſie es . Aber

ſindet eine Okkupation bei Perſonalweſen uͤberall auch

ſtatt ? Ein Perſonalweſen — ein menſchliches Weſen ,

iſt an und fuͤr ſich ſelbſt eine eigene ſelbſtſtaͤndige , un⸗

veraͤuſſerliche Einheit . Sachen kann man durch Okku⸗

2 2 pation
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pation ſich eigen machen : nicht Perſonen . Jeder Menſch N.

behaͤlt fuͤr ſich eine mit jedem andern durchaus unzuſam⸗ Pe
menſezbare Perſonalitaͤt . Auch wenn irgend eine Sa⸗ ſch
che durch Vereinigung mit etwas von dem Meinen mein da
Eigenthum werden ſoll : ſezt dies nicht nothwendig vor⸗ an

aus , daß es vorhin eine freiſtehende Sache Cres nul . det

lius ) war ? Was zur Individuation des Weibes , zu ihrem ſat
phyſiſchen Weſen gehoöͤrt — ihr Koͤrper, oder irgend köt
einige Glieder ihres Koͤrpers, ſind ja ſchon ihr natuͤrliches

unentwendbares Eigenthum ; nicht aber ſo etwas Freiſtt , in

hendes , daß ein anderer durch Okkupation es zu dem etn

Seinen machen darf . Durch Ronſens etwa mußte es der

geſchehen ? Aber wird das Weib auch jemalt willigen , dat

fuͤr den Beiſchlaf , in ein Eigenthum des Mannes ſich lid
verwandeln zu laſſen ? Die Frau gab dem Manne den die

zum Zeugungszwek erforderlichen Gebrauch der Theile ih⸗ hei

res Koͤrpers : mehr gab ſie ihm nicht . und ſelbſt , wenn an

ſie ein Eigenthum des Mannes werden wollte — kann ne

ſie es ? Kann ich meine Perſonalitaͤt , welche durch die ſeh

Natur
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Natur durchaus von fedem andern geſondert iſt , mit der

Perſonalitaͤt irgend eines andern Weſens zuſammen⸗

ſchmelzen ? Sollte jede ſolche Vereinigung von etwas ,

das zu meiner phyſiſchen Subſtanz gehoͤret, mit einem

andern Weſen , nun ſchon ein Eigenthum darauf begruͤn⸗

den : ſo muͤßte jede Saͤugamme nun wohl auch die ge⸗

ſaͤugte Kinder um ſomehr als ein Eigenthum anſprechen

koͤnnen, da die Milch recht eigentlich zur Nahrung ,

Wachsthum und Ausbildung der Kinder dienet . Auch

in andern Faͤllen z. B . bei der Blatterinokulation wird

etwas von der phyſiſchen Subſtanz des einen Koͤrpers mit

dem andern vereiniget . Fuͤr Okkupation wird man es

darum doch nicht gelten laſſen . Nicht weniger Bedenk⸗

lichkeiten hege ich in Anſehung jenes andern Sazes : daß

die Frau auch zugleich als Kind des Mannes angeſe⸗

hen werden muͤſſe , „ weil ſie von deſſen phyſiſcher oder

animaliſcher Subſtanz wirklich Theile empfaͤngt, wie ſei⸗

ne Kinder . „ Bei dieſer Vergleichung ſcheinet doch ein

ſehr wichtiger Unterſcheid zu ſeyn . Was die Frau von

dem



dem Manne empfaͤngt ,iſt boch nicht der Stoff ihres eigenen

Weſens , Aber Kinder erhalten durch Mittheilung der

Eltern ihr Daſeyn und ihre phyſiſche Subſtanz : und ge⸗

nau darum werden ſie als Kinder angeſehen . Was der

Mann von ſeinem phyſiſchen Weſen mit der Gattin ver⸗

einiget , machet doch nur eine Alteration , aber nicht ih⸗

* i 1 1 Nos 7 ＋
re Subſtanz und Weſen ſelbſt .

Aber auch der Saz ſchon ſelbſt , daß Kinder ein

Kigenthum der Eltern ; und zwar ſo lange der Vater

am Leben iſt — allein des Vaters ſeien , ſcheinet mit

noch ſehr viel ſchwieriges zu haben . Ein Eigenthum !

warum ? „ Weil der Vater nach der Natur der Urhe⸗

ber des animaliſchen Lebens und des lebenden Organis⸗

mus ſeines Kindes iſt „ ( F. 240 . ) Das iſt er freilich /

und darum hat er Vaterrecht . Aber Vaterrecht iſt das⸗

rum noch nicht ein eigenthuͤmliches Recht . Ueber Guͤ⸗

ter ( Sachen ) ſinde t wohl ein Eigenthum ſtatt . Kann es

aber von Perſonen gelten ? Kann irgend ein Menſch ein
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wahres Eigenthum eines andern ſeyn ! Wie laͤſſet in ei⸗

ner und der nemlichen Perſon das animaliſche Weſen von

dem üͤbrigen Menſchenweſen , oder dem geiſtigen Theil ſich

trennen ? ( beides will doch Herr Schlettwein ſelbſt geſo

dert wiſſen §. 248 . ) Freilich durch Zwiſchenkunft der El⸗

tern , vermittelſt des Zeugungsakts , ward der Menſch .

Aber ſo bald der Menſch nun Menſch geworden iſt , ge⸗

Slhe
hoͤrt ſein eigenes Menſchenweſen doch nun ihm ſelbſt ,

und keinem andern . Und „ der Vater , ſo lang er lebt ,

ſoll dies Eigenthumsrecht uͤber die Kinder allein beſizen:
1

weil die Frau ſchon ſelbſt auch ein Eigenthum des Man⸗

nes iſt . Nur erſt nach des Vaters Tode tritt die Mut⸗

ter in die Uebung des gleichen Rechts (F. 240 . )„ Jene

Suppoſition abgerechnet ( daß die Frau ſchon ſelbſt ein

Eigenthum des Mannes ſei ) duͤrfte es aber bei weitem

natuͤrlicher ſeyn / daß beiden Eltern zuſammen ein ge⸗

meiaſchaftliches Recht über ihre Kinder zukomme , da

dieſe nun doch ein gemeinſchaftliches P rodukt von beiden

ſind .

Der



Der vierte Saz .

Der Mann iſt natuͤrlicher Erbe des ganzen

wirklichen Vermoͤgens ſeiner Frau ( wofern

ſie ohne Kinder geſtorben ) ; oder verwaltet ( in

dem entgegengeſezten Fall ) fuͤr die hinterlaſſene

Rinder , als miteigenthuͤmer , das muͤtter⸗

liche Vermoͤgen .

Obigen Saz hat Herr Schlettwein zwar nicht ſo

voͤllig ausgedruͤtt ; aber im §. 259 . der Rechte der

Menſchheit ſcheinet derſelbe deutlich enthalten zu ſeyn.

» Was die Gattin hat , oder erwirbt , das bringt ſie ſo,

gleich ins Eigenthum ihres Mannes , in deſſen Eigen⸗

rend ihrer Lebenszeit und Ehe nicht hat , oder erwirbt ,

darauf kann auch ihr Mann , als Mann , kein Recht

erhalten . Stirbt ſie alſo ohne Kinder , ſo hat der Mann

auf das , was ſie als Erbin ihrer Familie erſt fordern

kann , kein Recht mehr ; hat ſie aber Kinder , ſo tre⸗

ten

thum ſie ſelbſt als Gattin ganz iſt . Was ſie aber waͤh,
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ten dieſe als Miteigenthuͤmer von dem , was ihr zugehoͤ⸗

ret , in ihre Erbſchaftsrechte ein , und der Vater , der

noch die vaͤterliche Gewalt uͤber ſie hat , uͤbernimmt fuͤr

ſie die angeerbte Guͤter und verwaltet ſie . „

Alſo Herr Schlettwein gruͤndet das Erbrecht des

Mannes auf die Suppoſttion , „ daß die Frau , mit allen

ihr zugehoͤrigen Guͤtern ein Eigenthum des Mannes

geworden . „ Ich bekenne aber noch einmal , daß es mir

unbegreiflich ſei , wie es moͤglich oder rechtlich werden

kann —irgend eine Perſon in ein wahres Eigenthum ei⸗

nes andern zu verwandeln . Vielweniger moͤchte ich hier⸗

auf das Recht des Mannes , von der Frau zu erben —

gruͤnden . Geſezt denn auch , daß die Frau ſelbſt ein ſol⸗

ches Eigenthum des Mannes geworden waͤre : muͤßte da⸗

rum nun auch ihr ganzes wirkliches Vermoͤgen ins Ei⸗

genthum des Mannes uͤbergegangen ſeyn ? Und wenn

dies waͤre , ſo brauchte , ſcheint es , der Mann nicht erſt

nach der Frauen Tode von ihr zu erben ; ſondern ihr

Vermoͤgen war ja nun vorhin ſchon wirklich ſein .

In



In Verbindung jener Saͤze „ daß die Frau ein Ei⸗

genthum des Mannes ſei , wie die Kinder, „ und „ daß ſcl

die Frau auch ein Miteigenthumsrecht an das Ver⸗ a1

mogen des Mannes habe wie die Kinder „ Kſtoſe ich w

noch auf eine eigene Schwierigkeit . Selbſt Eigenthum de

ſeyn , und Miteigenthuͤmer von dem ſeyn , deſſen Eigen⸗ 50

thum man iſt : wie laͤſſet ſich beides wohl vereinigen ? es

6

Duͤrfte es nicht ſcheinen , daß Herr Regierungs⸗ 1

rath Schlettwein bei einigen der obigen Erklaͤrun⸗ ſt

gen zu viel Ruͤkſicht auf gewiſſe Beſtimmungen des roͤmi; ih

ſchen oder eines andern poſitiven Rechts genommen ? u

nach welchem der Sohn ( eben unter der Idee eines vor⸗ d0

hin ſchon habenden Miteigenthums ) als „ eres ſuν⁸s qua ,

liſicirt , und der Frau ein Kindestheil von dem Erbe U

des Mannes zugeſtanden wird . ſe

Ich ſeze noch zwet Bemerkungen hinzu ! 8

1. Was das vorzuͤgliche Erbrecht der Rinder , d

und das demſelben zunaͤchſt nachgeordnete Erbrecht der de

Eltern
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KEltern betrift , ſo daͤchte ich — anſtatt jenes aus der

ſchwankenden Idee eines den Kindern von der Geburt

an zukommenden Miteigenthums ; und dieſes aus dem et⸗

6was dunkeln , leicht noch zu bezweifelnden Saz , „ daß

der Theil mit ſeinem Ganzen genauer verbunden , als

das Ganze mit ſeinem Theil „ hervorzuleiten — waͤre

es viel einleuchtender und natuͤrlicher , fuͤr das eine ( das

Erbrecht der Kinder ) unmittelbar die Zeugung ſelbſt ;

und fuͤr das andere ( das Erbrecht der Eltern ) , die innig⸗

ſte Verpflichtung der Kinder gegen ihre Erzeuger , als

ihre natuͤrliche Pfieger und Wohlthaͤter , zum Grunde

unterzuſtellen . Die Zeugung , wodurch wir unſern Kin⸗

dern Daſeyn und Leben gaben , als ein eigenes unmittel⸗

har von uns ſelbſt herruͤhrendes Faktum , muß fuͤr

uns die erſte und ſtaͤrkſte Verbindlichkeit gruͤnden, un⸗

ſere Guͤter auf unſere Erzeugte uͤbergehen zu laſſen .

Staͤrker noch muß dieſe Verbindlichkeit ſeyn , als ſelbſt

diejenige iſt , die wir hierzu in Anſehung unſerer Er⸗

zeuger haben ; weil der Akt , wodurch wir Leben und

Daſeyn



Daſeyn von ihnen erhielten , doch nur fremdes Fak⸗

tum war . Aus dieſem natuͤrlichen Grunde , ſagt man

ganz recht , daß die Liebe mehr unterwaͤrts als auf⸗

waͤrts ſteige . Dann aber , wann die eigene Zeugung —

dieſe unmittelbar von uns ſelbſt kommende , auf Erwe⸗

kung und Mittheilung des Lebens abzwekende Handlung ,

als der erſte und maͤchtigſte Beweggrund zur Liebe ge⸗

gen die Kinder , nicht eintreten ſollte d. h. bei erman⸗

gelnder eigenen Deſcendenz , bleibet die Betrachtung

der von den Erzeugern erhaltenen gleichen Wohlthat des

Daſeyns und Lebens , und ſo viel andern genoſſenen Gu⸗

ten die allerſtaͤrkſte Aufforderung zur Dankbarkeit gegen ſte.

Und wie dort ein vorzuͤgliches Recht zu erben fuͤr die Kin⸗

der , ſo wird hier nun auch ein gleiches Recht fuͤr die

Eltern gegruͤndet; weil Pfichten und Rechte ſich uberall

entſprechen . Sehe man umher nach einem Fundament

einer natuͤrlichen Erbfolgeordnung , ſo lange man will :

ein anderes wird man dennoch ſchwerlich finden , als

eben die — nach den Graden der Verwandtſchaft und Ver⸗

bindung
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bindung , auch in ihren Graden ſteigende Liebe . Dies

iſt das Geſez der natuͤrlichen Ordnung , und muß als

ſolches unter den Menſchen ſein Anſehen und ſeine Guͤl⸗

tigkeit behaupten (ſ . mein Naturrecht S . 351⸗55 . ver⸗

glichen mit S . 202 207 ) .

2. In Abſicht auf die Succeſſion der Ehegat⸗

ten wollte ich — anſtatt , die Frau einmal als Eigen⸗

thum , und dann als Kind des Mannes zu betrachten

( welches doch hoͤchſtens nur vermittelſt einer gelehrten

Fiktion geſagt und angenommen werden kann ) — nun

gleichfalls das Erbrecht des einen und des andern lie⸗

ber ſogleich auf die unter Ehegatten beſtehende innigſte

Freundſchaftsverbindung , und die daraus entſprin⸗

gende wechſelſeitige Neigung , ihr Wohlſeyn , auf jede

moͤgliche Weiſe , zu befoͤrdern — gegruͤndet wiſſen ; wo⸗

fern nicht , nach andern wichtigen , noch dringendern Be⸗

weggruͤnden , eine andere Beſtimmung der natuͤrlichen

Ordnung gemaͤſer befunden wird .

V. Ueber
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